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Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex"   

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine 
Bauartgenehmigung Nr. Z-8.22-863 vom 3. September 2018. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und sechs Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur 
zusammen mit dieser verwendet werden.   
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen 
Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt: 

1. Folgende Bauteile in Tabelle 1 werden geändert: 

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex“ 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten nach 

Anlage B, Seite 

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS 36a 7, 8 

RAHMEN MDS 100K 126a 5, 6, 125 

2. In Tabelle 1 werden die Verweise auf die Details / Komponenten wie folgt geändert: 

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex“ 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten nach 

Anlage B, Seite 

ZWISCHENRAHMEN MDS 50 127 3, 6, 125, 129 

ENDRAHMEN MDS 50 128 3, 6, 129 

3. Tabelle 1 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex“ 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten nach 

Anlage B, Seite 

HORIZONTALRIEGEL UH-2 25 / UH-2 33 214 212 

HORIZONTALRIEGEL UH-2 215 212, 213 

4. Tabelle 2 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 2: Komponenten der Gerüstknoten und des Ständerstoßes 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten nach 

Anlage B, Seite 

Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UH-2, t = 2,0 mm 212 --- 

Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UH-2, t = 2,4 mm 213 --- 

5. Abschnitt 3.2.2.1.1 wird um folgenden Absatz ergänzt: 

 Für die Horizontalriegel UH-2 nach Anlage B, Seite 214 und 215 dürfen die Regelungen der 
Riegelanschlüsse UH Plus / UHE verwendet werden. 
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6. Abschnitt 3.2.2.1.4 wird neu eingefügt: 

3.2.2.1.4 Anschluss an 3/4-Rosetten 

 Beim Riegelanschluss UH Plus an Horizontalriegel unter Verwendung der Details nach 
Anlage B, Seiten 7, 8, 9, 212 oder 213 an die 3/4-Rosette des MDS 100K-Rahmen nach 
Anlage B, Seite 126a dürfen für den Einbau der Riegel in den Achsen der großen Öffnungen 
der 3/4-Rosette die Regelungen nach Abschnitt 3.2.2.2 und 3.2.2.3 wie beim Anschluss an 
die Ständer KHP Ø 48,3x3,2 mm mit der 8 mm-Vollrosette verwendet werden. 

7. Abschnitt 3.2.5.1 wird neu eingefügt: 

3.2.5.1 3/4-Rosette 160x112x8 mm aus S355 

 Für den Nachweis der 3/4-Rosette 160x112x8 mm aus S355 gelten sinngemäß die 
Bestimmungen der Rosette 160x130x8 mm aus S355 nach Abschnitt 3.2.5. 

8. Abschnitt 3.3.3.2 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

3.3.3.2 Diagonalenanschlüsse 

 Als vertikale Diagonalen sind Verbandsdiagonalen UBS, Knotendiagonalen UBK, Riegeldiagonalen 
UBL, Bodendiagonalen UBB oder Kupplungsdiagonalen UBC-2 vorgesehen.  

 Die Verbandsdiagonale UBS wird in die Öffnungen  16 mm der Rosetten eingehängt. Der Bolzen des 
Fußanschlusses wird in die untere Rosette eingeführt. Der Anschlusskopf am oberen Ende der 
Diagonalen wird durch einen Sicherungsbolzen, der durch eine Feder in der Verschlussstelle arretiert 
wird, gesichert. 

 Die Knotendiagonalen UBK werden in die Rundöffnungen  16 mm der Rosetten eingehängt. Der 
obere und untere Anschlusskopf wird durch einen Sicherungsbolzen, der durch eine Feder in der 
Verschlussstellung arretiert wird, gesichert. 

 Die Riegeldiagonale UBL wird am Horizontalriegel UH-2, am Horizontalriegel UH Plus / UHE bzw. am 

Horizontalriegel UH in dafür vorgesehene Öffnungen  22 mm angeschlossen. Der Anschlusskopf der 
Riegeldiagonalen wird auf der einen Diagonalenseite durch einen speziell geformten Gabelbolzen und 
auf der anderen Diagonalenseite durch einen Kippfinger verriegelt.  

 Die Bodendiagonale UBB entspricht mit ihrem Querschnitt und ihren Anschlüssen der Riegel-
diagonalen UBL. Sie wird an einer Seite am Horizontalriegel UH-2,  am Horizontalriegel UH Plus / UHE 
bzw. am Horizontalriegel UH angeschlossen, auf der anderen Seite an einen Querschnitt mit einer 

Öffnung  22 mm und dem gleichen Tragwiderstand des Horizontalriegels UH-2, des Horizontalriegels 
UH Plus / UHE bzw. des Horizontalriegels UH. Am Belagriegel UHD können weder Riegeldiagonalen 
UBL noch Bodendiagonalen UBB angeschlossen werden. 

 Die Diagonale ST 100 ist mit ihrem Querschnitt und ihren Anschlüssen ähnlich der Riegeldiagonalen 
UBL. Sie wird an einer Seite am Horizontalriegel UH-2, am Horizontalriegel UH Plus / UHE bzw. am 
Horizontalriegel UH angeschlossen, auf der anderen Seite an einen Querschnitt mit einer Öffnung 

 22 mm und dem gleichen Tragwiderstand des Horizontalriegels UH-2, des Horizontalriegels 
UH Plus / UHE bzw. des Horizontalriegels UH. 

 Die Kupplungsdiagonale UBC-2 wird mit Halbkupplungen an die Ständerrohre angeschlossen; sie 
kann als Vertikal- oder Horizontaldiagonale verwendet werden. 

 Als horizontale Diagonalen sind Horizontaldiagonalen UBH, Horizontaldiagonalen UBH Flex oder 
Kupplungsdiagonalen UBC vorgesehen. 

 Die Horizontaldiagonalen UBH (Altproduktion) und die Horizontaldiagonalen UBH Flex 

werden in die Rundöffnungen  16 mm der Rosetten eingehängt. Der Anschlusskopf der 
Horizontaldiagonalen wird auf der einen Diagonalenseite durch einen speziellen 
Gabelbolzen und auf der anderen Diagonalenseite durch einen Bolzen mit Sicherungsklinke 
verriegelt.  Die Horizontaldiagonalen UBH werden von oben eingebaut, indem die auf die 
Rosette gelegt werden. Die Horizontaldiagonalen UBH Flex werden hingegen von unten 
eingebaut, indem sie an die Rosette gehängt werden. 

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-8

.2
2-

86
3



Bescheid über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ 

allgemeinen Bauartgenehmigung  

Nr. Z-8.22-863 Seite 4 von 4 | 23. November 2018 
 

 

Z72158.18 1.8.22-33/18 

ZUR  ANLAGE B: 

9. In Anlage B werden die Seiten 36 und 126 durch die Anlagen Seite 36. und 126a ersetzt. 

10. In Anlage B werden die Seiten 212 bis 215 ergänzt. 

ZU  ANLAGE C: 

11. Der Abschnitt C.4 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

C.4 Aussteifung 

Die Gerüstspindeln dürfen maximal 60 cm ausgespindelt werden, wobei eine 
Überdeckungslänge von mindestens 15 cm einzuhalten ist. Unmittelbar oberhalb der 
Gerüstspindeln sind Basisstiele UVB 24 einzubauen, die durch Belagriegel UHD 72 in der 
Ebene senkrecht zur Fassade und zusätzlich in Abhängigkeit von der Aufbauvariante 
Horizontalriegel UH-2 oder Horizontalriegel UH Plus oder Horizontalriegel UH in der inneren 
und äußeren Ebene parallel zur Fassade zu verbinden sind, siehe Anlage D, Seiten 6 bis 11. 
Oberhalb der Basisstiele UVB 24 sind Vertikalstiele UVR oder LVR einzubauen, wobei als 
erster Vertikalstiel in der äußeren Ebene parallel zur Fassade Stiele mit 3 m Länge, 
ansonsten Stiele mit 2 m oder 4 m Länge zu verwenden sind (Ausnahme siehe 
Abschnitt C.2).  

Zur horizontalen Aussteifung des Gerüsts in der Ebene senkrecht zur Fassade sind in 
vertikalen Abständen von 2 m durchgehend Belagriegel UHD 72 und jeweils zwei Belagtafel-
Stahl UDS 32 einzubauen. Bei einem inneren Leitergang sind anstelle der Belagtafeln 
Durchstiegsbeläge oder Leitergangstafeln einzusetzen. 

 Zur Aussteifung der äußeren vertikalen Ebene parallel zur Fassade sind Horizontal-
riegel UH-2 oder Horizontalriegel UH Plus oder Horizontalriegel UH als Zwischen-
geländerholme (0,5 m über Belagfläche) oder als Geländerholme (1,0 m über Belagfläche) 
durchgehend in jedem Gerüstfeld zu verwenden. 

12.    Tabelle C.1 wird wie folgt geändert: 

Tabelle C.1:  Bauteile der Regelausführung in Ausführung "Rosett R72" 

Bezeichnung Anlage B, Seite 

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS 36a 

13.    Tabelle C.1 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle C.1:  Bauteile der Regelausführung in Ausführung "Rosett R72" 

Bezeichnung Anlage B, Seite 

HORIZONTALRIEGEL UH-2 215 

Andreas Schult  Beglaubigt 
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